Stadt KéIn

Offentliche Bekanntmachung vom 15.10.2024

Jahresabschluss der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L.
zum 31. Dezember 2023

Die Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L. hat
am 10. September 2024 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 festgestellt.

Der in dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 ausgewiesene Bilanzverlust von
1.086.122,85 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die nicht durch Einnahmen
gedeckten Betriebs- und Verwaltungskosten 2023 von 107.535,85 € werden gemaf

§ 7 Abs. (2) bis (4) des Gesellschaftsvertrages durch Nachschusse der Gesellschafter
von, die im Verhaltnis der Geschaftsanteile zueinander aufzubringen sind, unter
Berucksichtigung der bereits erfolgten Vorauszahlungen ausgeglichen.

Jahresabschluss und Lagebericht konnen bei Bedarf im Verwaltungsgebaude 1 der
Kolner Verkehrs-Betriebe AG, Scheidtweilerstralle 38, 50933 Kaln, 2. OG, zu den
ublichen Geschaftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses beauftragte West-Rhein-Treuhand
Zacharias & Demmer Part mbB, Wirtschaftspriufungsgesellschaft, Koln, hat am
20. Juni 2024 folgenden eingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt:

,An die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L., KOIn

Eingeschrédnkte Priifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbahngesellschaft Rhein Sieg mbH i.L.,
Kdln, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und
Verlustrechnung fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023
sowie dem Anhang, einschliel3lich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden — gepruft. Daruber hinaus haben wir den Lagebericht der
Stadtbahngesellschaft Rhein Sieg mbH i.L., Kdln, fur das Geschaftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 gepruft. Dartber hinaus haben wir den
Lagebericht der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L., KdIn, fur das
Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 gepruft.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

. entspricht der beigefugte Jahresabschluss mit Ausnahme der Auswirkungen
des im Abschnitt ,Grundlage fur die eingeschrankten Prufungsurteile®
beschriebenen Sachverhalts in allen wesentlichen Belangen den deutschen,
fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und
vermittelt mit Ausnahme dieser Auswirkungen unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchflihrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage fur das
Geschaftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und

. vermittelt der beigefligte Lagebericht mit Ausnahme der méglichen
Auswirkungen des im Abschnitt ,Grundlage fur die eingeschrankten
Prufungsurteile“ beschriebenen Sachverhalts insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen, mit
Ausnahme der Auswirkungen dieses Sachverhalts, steht der Lagebericht in
Einklang mit einem den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entsprechenden Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Gemal} § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prufung mit
Ausnahme der genannten Einschrankungen der Prifungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmaligkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geflhrt hat.

Grundlage fiir die eingeschrankten Priifungsurteile

Das Staatliche Rechnungsprifungsamt Koln hat in 2010 die Zuweisungen nach
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und dem Gesetz Uber den
offentlichen Personennahverkehr NRW (OPNVG NRW) fir BaumafRnahmen der
Stadtbahngesellschaft Rhein Sieg mbH i. L. gepruft. Nach den Feststellungen des
Staatlichen Rechnungsprufungsamtes sind die Auftragsvergaben teilweise nicht
entsprechend den zuwendungsrechtlichen Vorschriften erfolgt. VergabeverstoRRe
koénnen, je nach Grad des VerstolRes, zu Zuschussrickforderungen flhren.

Uber das potentielle Vorhandensein weiterer VergabeverstoRe bei abgerechneten
und noch nicht abgerechneten Mallnahmen der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
mbH i.L. und deren mogliche Auswirkungen kann derzeit keine hinreichende
Aussage getroffen werden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass
der Jahresabschluss bezuglich nicht vollstandig passivierter Zuschussruck—
forderungen fehlerhaft ist. Dieser Sachverhalt beeintrachtigt auch die im
Lagebericht erfolgte Darstellung des Geschaftsverlaufs einschlie3lich des
Geschaftsergebnisses und der Lage der Gesellschaft sowie die Darstellung der
Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung.
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Wir haben unsere Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in
Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger
Abschlussprufung durchgefuhrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften
und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprtfers fur die
Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestatigungs—
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhangig
in Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfillt. Wir sind der Auffassung, dass
die von uns erlangten Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage flr unsere eingeschrankten Prifungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des
Jahresabschlusses, der den deutschen, fur Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und
dafur, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze
ordnungsmaliger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die internen
Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsétzen
ordnungsmaliger Buchfuhrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung
eines Jahresabschlusses zu ermoglichen, der frei von wesentlichen falschen
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der
Rechnungslegung und Vermdgensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter daflr
verantwortlich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur Fortfuhrung der Unternehmens—
tatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte
in Zusammenhang mit der FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit, sofern
einschlagig, anzugeben. Dartber hinaus sind sie dafir verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfuhrung der
Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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AulRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Vorkehrungen und MalRnahmen
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften zu ermoglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise fur die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kdnnen.

Verantwortung des Abschlussprtifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukunftigen
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der
unsere Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal} an Sicherheit, aber keine Garantie
dafiir, dass eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftspriufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmaliiger Abschlussprufung durchgefiihrte Prifung eine wesentliche
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kdnnen aus dolosen
Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen,
wenn vernunftigerweise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prufung uben wir pflichtgemalies Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Daruber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtimern, planen und fuhren Prifungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prufungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Prifungsurteile
zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist hoher als das
Risiko, dass aus Irrtimern resultierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-—
wirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefihrende
Darstellungen bzw. das Aulerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
koénnen.

gewinnen wir ein Verstandnis von dem fur die Prufung des
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den fur die
Prufung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Malinahmen, um
Prufungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstanden
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit
zusammenhangenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der
FortfGhrung der Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Prufungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die
bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der
Unternehmenstatigkeit aufwerfen konnen. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestatigungsvermerk auf die dazugehdérigen Angaben im Jahres—
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prufungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prafungs—
nachweise. Zukunftige Ereignisse oder Gegebenheiten konnen jedoch dazu
fuhren, dass die Gesellschaft ihnre Unternehmenstatigkeit nicht mehr
fortfGUhren kann.
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o beurteilen wir Darstellung, Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschliellich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde
liegenden Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze
ordnungsmafiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss,
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage
der Gesellschaft.

J fuhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prufungsnachweise vollziehen wir dabei
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenstandiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kunftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erdrtern mit den fir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prufungs—
feststellungen, einschlielllich etwaiger Mangel im internen Kontrollsystem, die wir
wahrend unserer Prifung feststellen.

Koln, 20. Juni 2024

Die Liquidatoren

Seite 6



	Jahresabschluss der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L. zum 31. Dezember 2023
	Eingeschränkte Prüfungsurteile
	Grundlage für die eingeschränkten Prüfungsurteile
	Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht
	Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts


